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GKV-Reform: Schädliche Nebenwirkungen für Frauen 
Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) kritisiert die geplanten Kürzungen bei den Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), die Frauen besonders stark treffen werden. 
Die Reform des Gesundheitssystems darf nicht zulasten von Frauen gehen. Insbesondere Kür-
zungen beim Kinderkrankengeld und Krankengeld würden bestehende Ungleichheiten ver-
schärfen. 

„Die GKV-Reform wäre ein Rückschritt für die Gleichstellung – sie trifft insbesondere Frauen, 
die weiterhin den Großteil der Sorgearbeit tragen“, betont die Präsidentin des djb Prof. Dr. 
Susanne Baer. 

Der Referentenentwurf zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz vom 16. April 2026 sieht 
eine Absenkung des Kinderkrankengeldes von 90% auf 85% des ausgefallenen Nettoarbeits-
entgelts vor. Diese Leistung ist jedoch zentral, um Erwerbstätigkeit und Sorgearbeit zu vereinbaren. 
Kinderkrankengeld wird etwa 3-mal häufiger von Müttern als von Vätern in Anspruch genom-
men, sodass dieser Vorstoß de facto eine Beitragsstabilisierung auf dem Rücken von erwerb-
stätigen Müttern und keine geschlechtsneutrale Kürzung darstellt. 

Auch die pauschale Kürzung des Krankengeldes um 5% für Versicherte wird insbesondere Fa-
milien mit niedrigen und mittleren Einkommen und damit insbesondere Frauen und Alleiner-
ziehende belasten. Der djb fordert stattdessen eine gerechte Stärkung der Einnahmeseite: 
Gutverdienende sollten stärker einbezogen werden, etwa durch eine Überprüfung der Bei-
tragsbemessungsgrenze und die Verbeitragung weiterer Einkommensarten wie Kapital- oder 
Mieteinnahmen. Zudem könnte eine Krankenversicherungspflicht für Minijobs sowohl Mehr-
einnahmen schaffen als auch den eigenständigen Versicherungsschutz von Frauen stärken. 

Die geplanten Einschnitte bei der beitragsfreien Familienversicherung bewertet der djb diffe-
renziert. „Die beitragsfreie Familienversicherung ist konsequent und realitätsgerecht an der 
Übernahme von Sorgearbeit für Kinder und pflegebedürftige Angehörige auszurichten“, be-
tont Prof. Dr. Susanne Dern, Vorsitzende der djb-Kommission für soziale Sicherung, Fami-
lienlastenausgleich. Zwar ist eine Reform grundsätzlich richtig, doch die vorgesehene Begren-
zung der Mitversicherung auf das sechste Lebensjahr eines Kindes verkennt die Lebensrealität 
vieler Familien. Gerade mit dem Übergang in die Grundschule fehle häufig verlässliche Betreu-
ung. Der djb spricht sich daher für eine Mitversicherung bis zum 14. Lebensjahr aus. 

Abschließend stellt der djb klar: Einzelmaßnahmen greifen zu kurz. Unter Bedingungen unzu-
reichender Kinderbetreuung und ungleicher Verteilung von Sorgearbeit gehen sie oft zulasten 
von Frauen. Für echte Gleichstellung in Sorge- und Erwerbsarbeit braucht es ein Bündel an 
Maßnahmen:  Neben der Reform der Familienversicherung gehören etwa auch die Abschaf-
fung von Minijobs, eine Reform des Ehegattensplittings und ein Elterngeld dazu, das Väter 
stärker in die Verantwortung nimmt. 


